
Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.PolizeiDeinPartner.de
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Einbruch ins Gebäude – was tun?
Eine schreckliche Vorstellung, die immer wieder Realität wird: Man kommt nach Hause und stellt fest, 
dass in das Haus oder in die Wohnung eingebrochen wurde. Um sich nicht in Gefahr zu bringen und 
keine Spuren zu verwischen, sollten Sie sich in einer solchen Situation am besten wie folgt verhalten:

Verhaltens-Tipps 
 → Polizei rufen.

 → Tatort nicht betreten, Täter könnte noch im Haus sein.

 → Nichts anfassen, wegräumen oder wegwischen. Wichtige Spuren könnten dadurch verwischt  
(vernichtet) werden.

 → Warten, bis die Polizei die Beweisaufnahme abgeschlossen hat.

 → Für mögliche Nachfragen Namen des Polizeibeamten notieren.

 → Nach Freigabe des Tatortes: Was wurde gestohlen? Wie hoch ist der Schaden?

 → Liste entwendeter Gegenstände erstellen (Hersteller, Geräte-/Seriennummern, Wert).

 → Bei Verlust Kredit- oder EC-Karte bei der Bank sperren lassen. Ausweisdokumente bei  
der Polizei als gestohlen melden.

Benötigte Dokumente: 
Personalausweis/Reisepass, Vorsorgevollmacht, Hausratliste, Policen,  
Hausratversicherung und Gebäudeversicherung

Einbruchschutz


